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Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
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Betreff: 

Information zum Sachstand und Beschluss des 
Heidelberger Beteiligungskonzepts zum 
Teilflächennutzungsplan "Windenergie" des 
Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bau- und Umweltaus-
schuss 

15.09.2015 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsausschuss 

16.09.2015 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 08.10.2015 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

1. Der Bau- und Umweltausschuss, der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss 
und der Gemeinderat nehmen die Information zum Sachstand des Teilflächennut-
zungsplans ĂWindenergieñ des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim zur 
Kenntnis. 

2. Der Bau- und Umweltausschuss und der Stadtentwicklungs- und Verkehrsaus-
schuss empfehlen dem Gemeinderat, das in dieser Vorlage beschriebene Beteili-
gungskonzept zur städtischen Bürgerbeteiligung zu beschließen. Beteiligungsge-
genstand ist die Stellungnahme des Heidelberger Gemeinderats auf die Anhörung 
des Nachbarschaftsverbands zum Vorentwurf des sachlichen Teilflächennutzungs-
plans ĂWindenergieñ. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Städtisches Beteiligungskonzept zum Teilflächennutzungs-
plan ĂWindenergieñ 

30.000 ú 

  

Einnahmen:  

Keine  

  

Finanzierung:  

Drittelung der Kosten zwischen den Ämtern 12, 31 und 61  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:  

Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim erstellt für sein Verbandsgebiet den 
sachlichen Teilflªchennutzungsplan ĂWindenergieñ, in dem Konzentrationszonen f¿r 
Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ge-
mäß § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist die Stadt Heidelberg 
aufgefordert, hierzu eine Stellungnahme abzugeben. 

Zur Vorbereitung der Stellungnahme der Stadt Heidelberg zum Teilflächennutzungsplan 
ĂWindenergieñ wird ïergänzend zum Beteiligungsverfahren des Nachbarschaftsverban-
des- eine städtische Bürgerbeteiligung nach den Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbetei-
ligung in der Stadt Heidelberg durchgeführt. Das dreistufige Beteiligungskonzept beinhal-
tet die Informationsveranstaltung des Nachbarschaftsverbandes, eine Online-Beteiligung 
und eine sich daran anschließende öffentliche, städtische Veranstaltung.  
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 15.09.2015 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
vom 16.09.2015 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 08.10.2015 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 

1. Information zum Sachstand des Teilflªchennutzungsplan ĂWindenergieñ des 
Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim 

1.1. Anlass und Ziel 

Seit einigen Jahren ist der Ausbau regenerativer Energiequellen eines der zentralen Ziele, um 
dem fortschreitenden Klimawandel entgegenzuwirken. Der Windenergie kommt dabei aufgrund 
des vergleichsweise hohen Wirkungsgrades eine besondere Bedeutung zu. 

Für die räumliche Steuerung von Windenergieanlagen können sowohl auf der Ebene der Regio-
nalplanung als auch auf der Ebene der Flächennutzungsplanung Standorte für Windkraftanlagen 
festgelegt werden.  

In Baden-Württemberg ist seit der Änderung des Landesplanungsgesetztes im Jahr 2012 in den 
Regionalplänen nur noch die Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen möglich. 
Die Festlegung von Ausschlussgebieten ist nicht mehr möglich.  

Durch diese geänderte Regelung im Landesplanungsgesetz haben die Städte und Gemeinden 
in Baden-Württemberg außerhalb der Vorranggebiete die Möglichkeit zur eigenen planerischen 
Steuerung von Standorten für Windenergieanlagen in ihren Flächennutzungsplänen erhalten. 

Bisher waren Windenergieanlagen aufgrund landes- und regionalplanerischer Bestimmungen 
landesweit zu großen Teilen ausgeschlossen. Nur innerhalb regionalplanerisch festgelegter 
ĂVorranggebieteñ durften solche Anlagen entstehen. Im Gebiet des Nachbarschaftsverbands 
Heidelberg-Mannheim ï den beiden Oberzentren Mannheim und Heidelberg sowie 16 benach-
barten Städten und Gemeinden ï sind Windenergieanlagen auf Grund des noch gültigen Teilre-
gionalplans ĂWindenergieñ f¿r die Region Rhein-Neckar-Odenwald aus dem Jahr 2005 flächen-
deckend nicht möglich, da für dieses Gebiet keine Vorranggebiete ausgewiesen sind.  

Der aktuelle Entwurf des Teilregionalplans ĂWindenergieñ zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-
Neckar, zu dem 2014 die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden durchgeführt wurde, 
legt für das Gebiet des Nachbarschaftsverbandes keine Vorranggebiete für die zukünftige Wind-
energienutzung fest. Daher müssen mögliche Standorte für Windenergieanlagen durch die Aus-
weisung von Konzentrationszonen im Teilflächennutzungsplan Windenergie benannt werden. Al-
le übrigen Bereiche außerhalb dieser Konzentrationszonen kommen dann als Standorte für 
Windenergieanlagen nicht mehr in Frage.  

Ohne Aufstellung eines Flächennutzungsplans wären Windenergieanlagen über § 35 Absatz 1 
Nr. 5 BauGB als privilegierte Anlagen im Außenbereich auf allen Flächen zu genehmigen, sofern 
die Erschließung gesichert ist und keine sonstigen öffentlichen Belange entgegenstehen. Um ei-
ne geordnete Standortsteuerung für Windenergieanlagen sicherzustellen, hat der Nachbar-
schaftsverband entschieden, dass die Aufstellung eines Flächennutzungsplans zur Standort-
steuerung von Windenergieanlagen über das gesamte Verbandsgebiet im Sinne von § 35 Ab-
satz 3 BauGB erforderlich ist. 

Am 09.11.2012 hat die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands den Aufstellungs-
beschluss für einen sachlichen Teilflªchennutzungsplan ĂWindenergieñ gefasst.  
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Ziel der Planung ist es, einerseits die Nutzung regenerativer Energien im Gebiet des Nachbar-
schaftsverbands zu fördern und andererseits die Standorte für Windenergieanlagen zu steuern. 
Zentrale Maßgabe dabei ist, dass der Windenergie innerhalb des Verbandsgebietes durch Kon-
zentrationszonen im Flächennutzungsplan ausreichend Raum gegeben wird. Es sind die Stand-
orte zu sichern, die für einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen in Frage kommen 
und die darüber hinaus in Abwägung mit konkurrierenden Raumnutzungen entsprechend geeig-
net sind. Damit wird der in § 35 Absatz 1 BauGB niedergelegten Privilegierung von Windener-
gieanlagen im Außenbereich Rechnung getragen. 

Ein weiteres Planungsziel ist die verträgliche Standortsteuerung im Hinblick auf das Land-
schaftsbild. Es ist davon auszugehen, dass mögliche Windenergieanlagen im Nachbarschafts-
verband eine Höhe von insgesamt um die 200 m haben werden, so dass eine entsprechende 
optische Prägung weiter Teile des Verbandsgebietes entstehen könnte. Ziel ist es, auch in Be-
zug auf diese Belange möglichst verträgliche Standorte zu finden, damit landschaftlich beson-
ders wertvolle Bereiche von Windenergieanlagen freigehalten werden können. 

1.2. Flächenkulisse des Teilflächennutzungsplans Windenergie für das weitere 
Verfahren 

Mit Drucksache 0345/2011/BV ĂSachstand Vorpr¿fung Windenergie in Heidelbergñ und Druck-
sache 0378/2012/BV ĂErgebnis der Vorpr¿fung Windenergie in Heidelbergñ liegen dem Gemein-
derat Informationen zu den von der Verwaltung näher untersuchten Standortmöglichkeiten in 
Heidelberg vor. 

Der Nachbarschaftsverband erstellt nun in Eigenleistung den Teilflªchennutzungsplan ĂWind-
energieñ. Dabei waren in einem ersten Schritt die Flªchen zu ermitteln, in denen die Errichtung 
und der Betrieb von Windenergieanlagen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ausge-
schlossen ist (Ăharte" Tabuzonen). Dar¿ber hinaus kºnnen Tabubereiche bestimmt werden, in 
denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zwar möglich ist, in denen nach 
einheitlichen städtebaulichen Kriterien des Nachbarschaftsverband aber keine Windenergiean-
lagen aufgestellt werden sollen (Ăweicheñ Tabuzonen). Die dann verbleibenden Flªchen kºnnen 
nach Anzahl und Größe durch bauleitplanerische Abwägung weiter reduziert werden. 

In Übereinstimmung mit dem Windenergieerlass Baden-Württemberg und den aktuellen gesetz-
lichen MaÇgaben stehen die in der Tabelle in Anlage 1 genannten Flªchenbereiche als Ăharteñ 
Tabukriterien für Windenergieanlagen nicht zur Verfügung.  

Nach Ermittlung der Flächen, die für Windenergieanlagen aufgrund entgegenstehender Belange 
(Ăharteñ Tabukriterien) nicht in Frage kommen, hat der Nachbarschaftsverband als Trªger der 
Bauleitplanung die Möglichkeit genutzt, anhand einheitlicher Planungskriterien Ăweicheñ Tabukri-
terien zu beschließen und damit weitere Flächen für Windenergieanlagen auszuschließen. 
Nachfolgende Planungskriterien wurden am 22.10.2014 durch die Verbandsversammlung des 
Nachbarschaftsverbandes beschlossen: 

¶ Konzentration von mindestens drei Windenergieanlagen an einem Standort 

¶ Erweiterung des Abstands zu Wohnbauflächen von 700 m auf 1.000 m 

¶ Erweiterung des Abstands zu Aussiedlerhöfen von 450 m auf 600 m 

¶ Abstand zu gewerblichen Bauflächen: 250 m 

¶ Ausschluss von Tallagen und Flächen mit einer Hangneigung von größer etwa 30% 

¶ Ausschluss besonderer Blickbeziehungen in Heidelberg und Schriesheim. 

Der sich daraus ergebende vorliegende Planentwurf stellt 17 Flächenbereiche dar, die als 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen geeignet sind. Diese haben eine Flächengrö-
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ße von insgesamt ca. 885 ha. Darauf könnten etwa 70 bis 75 Windräder Platz finden. Sieben 
mögliche Konzentrationszonen liegen in der Rheinebene und zehn im Bereich der Höhen 
des Odenwalds und Kraichgaus. 

Die Flächen in der Rheinebene liegen nach derzeitigem Kenntnisstand im Grenzbereich der 
aktuellen wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Windenergieanlagen. Der zentrale Aspekt hierbei 
ist die vorherrschende Windgeschwindigkeit (ĂWindhºffigkeitñ). An exponierten Flªchen im 
Odenwald und Kraichgau liegt hingegen eine höhere Windhöffigkeit vor, was sich entspre-
chend auf die Wirtschaftlichkeit von Anlagen auswirkt  

Neben den Unterschieden im Hinblick auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit unterscheiden 
sich die Standorte bezüglich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Der Nachbar-
schaftsverband hat dafür die Erstellung von Fotomontagen beauftragt, mit denen die opti-
sche Wirkung der jeweiligen Standortalternativen beurteilt werden kann.  

Auf der Gemarkung Heidelbergs liegen sieben der möglichen 17 Konzentrationszonen 
(KZW) für Windenergieanlagen. Dies sind (siehe Anlage 2): 

¶ KZW 5-östlich des Grenzhofs, 

¶ KZW 7-an der Kreuzung K 4153 / L 600, 

¶ KZW 12-Hoher Nistler, 

¶ KZW 13-Kreuzgrund, südlich Weißer Stein, 

¶ KZW 14-nördlich Lammerskopf, 

¶ KZW 15-Königstuhl / Auerhahnenkopf, 

¶ KZW 16-Drei Eichen. 

Auf diesen möglichen Konzentrationszonen könnten zwischen 25 und 28 Windenergieanlagen 
entstehen. Der Standort beim Hohen Nistler liegt zur Hälfte auf der Gemarkung Dossenheim. 
Weitere Konzentrationszonen im Bereich der Höhen des Odenwalds sind auch auf dem Ge-
biet der Nachbargemeinden von Heidelberg vorgesehen, dazu zählen u.a. die Flächen KZW 
17 und KZW 18 auf Leimener Gemarkung. Direkt an der Gemarkungsgrenze von Heidelberg 
ist die Fläche KZW 11 auf Schriesheimer Gemarkung vorgesehen.  

1.3. Verfahrensschritte und weiteres Vorgehen im Hinblick auf bestehende Land-
schaftsschutzgebiete 

Für den vorliegenden Planentwurf steht jetzt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung an. Näheres dazu ist unter Punkt 1.4 ausgeführt. 

Nach Abschluss der Bürger- und Behördenbeteiligung wird der Nachbarschaftsverband in Ab-
stimmung mit den Mitgliedsgemeinden die möglichen Konzentrationszonen auf Basis der ge-
wonnenen Erkenntnisse bewerten und darüber entscheiden, welche Flächen als Konzentrati-
onszonen im Teilflächennutzungsplan ausgewiesen werden sollen. 

Erst nach diesen Schritten kann der Planentwurf fertig gestellt werden, so dass die zweite Be-
teiligung nach Absatz 2 der §§ 3 und 4 BauGB durchgeführt werden kann.  

Abschließend ist der Plan durch die Verbandsversammlung festzustellen, zur Genehmigung 
an das Regierungspräsidium Karlsruhe zu übergeben und nach Genehmigung bekanntzuma-
chen. 




